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Geschäftsführung  
Verkehrsausschuss 

Frau Krause 

Telefon:  (0221) 221-25909  
Fax       :  (0221) 221-24447 
E-Mail:  angela.krause@stadt-koeln.de 

Datum: 06.05.2021 

Auszug 

aus dem Beschlussprotokoll der 4. Sitzung des 
Verkehrsausschusses (1. Sondersitzung) vom 06.05.2021 

öffentlich 

1.1 Ersatzneubau der Kragplatte am Altstadtufer; Baubeschluss 
2695/2020 

 Änderungsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU und Volt 
AN/1012/2021 

 

1. Beschluss (mündliche Änderung der SPD-Fraktion zum Änderungsantrag 
AN/1012/2021): 

Der Beschlusstext wird wie folgt ergänzt: 

Dem Verkehrsausschuss wird zügig eine neue bauzeitliche Führung des Fuß- und 

Radverkehrs zur Entscheidung vorgelegt. Die neue Führung für den Fußverkehr 

muss barrierefrei sein. Für den Radverkehr muss eine zügige und sichere Verbin-

dung entwickelt werden, die bei den Radfahrer*innen auf größtmögliche Akzeptanz 

stößt und die Kapazitäten hat, um die großen Mengen des Radverkehrs aufzuneh-

men. Eine Minimierung der Baustelleneinrichtung wird geprüft. 

 

Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt gegen die SPD-Fraktion  

 

2. Beschluss (Änderungsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU 

und Volt, AN/1012/2021): 

 

Der Beschlusstext wird wie folgt ergänzt: 

 

Bevor der Bau beginnen kann, muss dem Verkehrsausschuss eine neue bauzeitliche 

Führung des Fuß- und Radverkehrs zur Entscheidung vorgelegt werden. Die neue 
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Führung für den Fußverkehr muss barrierefrei sein. Für den Radverkehr muss eine 

zügige und sichere Verbindung entwickelt werden, die bei den Radfahrer*innen auf 

größtmögliche Akzeptanz stößt und die Kapazitäten hat, um die großen Mengen des 

Radverkehrs aufzunehmen. 

 
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich zugestimmt gegen die SPD-Fraktion und die 
FDP-Fraktion 
 

3. Beschluss (so geänderte Verwaltungsvorlage): 

 
1) Der Rat beauftragt die Verwaltung mit dem Abbruch und Ersatzneubau der Krag-

platte am Altstadtufer. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme (Planungs- und 
Baukosten) betragen voraussichtlich ca. 13,2 Mio. € brutto. 
  

2) Der Rat beschließt für das Haushaltsjahr 2021 die Bereitstellung einer außerplan-
mäßigen Verpflichtungsermächtigung gem. § 85 GO NRW in Höhe von 
12.988.000 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2022 und 2023 (7 Mio. € in 2022 und 
5.288.000 € in 2023) im Teilfinanzplan 1302, Wasser und Wasserbau bei Finanz-
stelle 6904-1302-1-0100, Ersatzneubau Kragplatte, Teilplanzeile 8, Auszahlungen 
für Baumaßnahmen.  
Die Deckung der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt durch eine veranschlagte, 
aber nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung im Teilfinanzplan 1202 – Brü-
cken, Tunnel und Stadtbahnbau, ÖPNV – zu Lasten der Finanzstelle 6901-1202-
0-0310, Gesamtinstandsetzung Mülheimer Brücke, Teilplanzeile 8, Auszahlung für 
Baumaßnahmen. Die zur Ablösung dieser Verpflichtungsermächtigungen notwen-
digen Kassenmittel werden im Rahmen des Hpl.-Entwurfes 2022 ff. in den Jahren 
2022 und 2023 entsprechend berücksichtigt. 
 

Der Beschlusstext wird wie folgt ergänzt: 

Bevor der Bau beginnen kann, muss dem Verkehrsausschuss eine neue bau-

zeitliche Führung des Fuß- und Radverkehrs zur Entscheidung vorgelegt wer-

den. Die neue Führung für den Fußverkehr muss barrierefrei sein. Für den 

Radverkehr muss eine zügige und sichere Verbindung entwickelt werden, die 

bei den Radfahrer*innen auf größtmögliche Akzeptanz stößt und die Kapazitä-

ten hat, um die großen Mengen des Radverkehrs aufzunehmen. 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei Enthaltung der FDP-Fraktion zugestimmt  
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